
 

Amtliche Bekanntmachung Nr. 42/2025 
Herausgegeben im Auftrag des Rektorats der Universität Stuttgart 

Gemäß § 1 Absätze 1 bis 3 und § 3 Absätze 1, 2 und 4 der Satzung über 
Bekanntmachungen der Universität Stuttgart vom 20. Februar 2017 
(Amtliche Bekanntmachung der Universität Stuttgart Nr. 11/2017 vom  
1. März 2017) wird hiermit amtlich bekannt gemacht: 

Dritte Satzung zur Änderung der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung der 
Universität Stuttgart für die 
Masterstudiengänge Bauingenieurwesen, 
Immobilientechnik und 
Immobilienwirtschaft, Umweltschutztechnik 
und Verkehrsingenieurwesen 
Vom 23. Juli 2025 

Der rechtlich verbindliche Volltext der oben bezeichneten Bekannt-
machung ist in der Zentralen Verwaltung der Universität Stuttgart, 
Keplerstr. 7, 70174 Stuttgart, im Zimmer 0/9 (Erdgeschoss) während  
der Sprechzeiten einsehbar. 

Dauer des Aushangs: vom 18.08.2025 bis 02.09.2025 

Der Volltext der oben bezeichneten Bekanntmachung ist auch in digita-
ler Form unter: 
https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/bekanntmachungen/ 
zu finden und steht zum Download zur Verfügung. Rechtlich verbindlich 
ist die im oben genannten Zimmer einsehbare schriftliche Fassung. 
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Dritte Satzung zur Änderung der Gemeinsamen Prüfungsordnung der Universität 
Stuttgart für die Masterstudiengänge Bauingenieurwesen, Immobilientechnik und 
Immobilienwirtschaft, Umweltschutztechnik und Verkehrsingenieurwesen  
 
Vom 23. Juli 2025 
 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Nr. 9 und 32 Abs. 3 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes vom 
01.01.2005 (GBl. 2005, S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2024 (GBl. 2024 Nr. 
97. S. 1) hat der Senat der Universität Stuttgart am 25. Juni 202 die nachstehende Dritte 
Satzung zur Änderung der Gemeinsamen Prüfungsordnung der Universität Stuttgart für die 
Masterstudiengänge Bauingenieurwesen, Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft, 
Umweltschutztechnik und Verkehrsingenieurwesen vom 21. August 2015 (Amtliche 
Bekanntmachung Nr. 62/2015), zuletzt geändert durch Satzung vom 11. Juli 2022 (Amtliche 
Bekanntmachung Nr. 46/2022) beschlossen. 
 
Der Rektor der Universität Stuttgart hat dieser Satzung gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 des 
Landeshochschulgesetzes am 23. Juli 2025, Az. 7831.175-M-02 zugestimmt. 
 
 
Artikel 1 
 
1. In der Anlage 1: Fachspezifischen Bestimmungen für den Masterstudiengang 

Bauingenieurwesen § 1 wird Abs. 2 wie folgt neu gefasst: 
 
„(2)  Die Studierenden müssen Wahlpflichtmodule im Umfang von 18 ECTS-Credits belegen. 

Außerdem müssen sie im Wahlbereich Vertiefungsmodule im Umfang von mindestens 
36 ECTS-Credits belegen. Für die restlichen 36 ECTS-Credits können sowohl 
Spezialisierungsmodule als auch Vertiefungsmodule belegt werden. Näheres regelt § 2 
Abs. 1. Die im Wahlpflicht- und Wahlbereich wählbaren Module sind im Modulhandbuch 
geregelt.“ 

 
2. In der Anlage 1: Fachspezifischen Bestimmungen für den Masterstudiengang 

Bauingenieurwesen werden in § 2 Abs. 1 die Vertiefungsmodule Wahlpflicht wie 
folgt gefasst: 

 

Modul 
Pflicht/ 
Wahl Semester 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung ECTS Σ ECTS 

    1 2 3 4 USL BSL PL LBP     
Vertiefungsmodule Wahlpflicht (18 ECTS-Credits) Drei Masterfächer sind zu wählen 18 
Gruppe 1: Vertiefungsmodul WP x x x       PL   6   
Gruppe 2: Vertiefungsmodul WP x x x         LBP 6   
Gruppe 3: Vertiefungsmodul WP x x x   USL-V   PL   6   
Gruppe 4: Vertiefungsmodul WP x x x   USL   PL   6   
Gruppe 5: Vertiefungsmodul WP x x x   USL-V     LBP 6   
Gruppe 6: Vertiefungsmodul WP x x x   USL     LBP 6   
Gruppe 7: Vertiefungsmodul WP x x x     BSL     6   
Gruppe 8: Vertiefungsmodul WP x x x   USL       6   
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Artikel 2 
 
Inkrafttreten 
 
(1) Diese Änderungssatzung tritt am 01. Oktober 2025 in Kraft.  

 
(2) Studierende, die bereits vor Inkrafttreten dieser Änderungssatzung Prüfungen in den 

nach der bisher gültigen Prüfungsordnung definierten Wahlpflichtmodulen abgelegt 
haben oder zu diesen zugelassen wurden, können die Module nach der bisher gültigen 
Prüfungsordnung abschließen, längstens bis zum 30. September 2027.  

  
 
 
 
Stuttgart, den 23. Juli 2025 
  
 
 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Middendorf 
(Rektor) 
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